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B E H I N D E R T E N R E C H T S K O N V E N T I O N  –  T E I L H A B E  U N D  B E T E I L I G U N G

Corinne Wohlgensinger

Holzweg oder Königsroute?
Ein Blick auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, 
ein Jahr nach ihrer Ratifizierung

Zusammenfassung
Die Schweiz hat die Behindertenrechtskonvention (BRK) ratifiziert und damit Ja gesagt zu einer Gewährleistung von 
gleichen Rechten, auch für Menschen mit einer Behinderung. Nun gilt es für die Heilpädagogik, der Richtung, welche 
die BRK vorgibt, zu folgen, dabei aber die Augen vor den eigenen Schwächen und jenen der Konvention nicht zu ver-
schliessen.

Résumé
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été ratifiée par la Suisse, qui a ainsi manifes-
té son attachement à la notion d’égalité des droits, pour les personnes en situation de handicap également. Il s’agit 
à présent pour la pédagogie spécialisée de suivre la direction définie par la CDPH, sans pour autant fermer les yeux 
sur ses propres points faibles et ceux de la Convention.

Die Behindertenrechtskonvention hat eini-
ges zu bieten: Sie reisst Barrieren nieder, be-
freit aus Abhängigkeiten, schafft Wahlmög-
lichkeiten und öffnet damit Türen zu einem 
Leben, wie es andere auch führen. Sie macht 
Menschen mit Behinderungen und ihre Be-
dürfnisse sichtbar. Zudem ist sie deutlicher 
Ausdruck dafür, dass die Betroffenen nicht 
mehr als Objekte der Fürsorge, sondern als 
Subjekte mit Rechten wahrgenommen und 
verstanden werden, oder vielmehr: verstan-
den werden sollen.

Mit der Ratifizierung der BRK im April 
vergangenen Jahres erklärte die Schweiz 
den Beitritt zu diesem völkerrechtlichen 
Vertrag als Ergänzung und Konkretisierung 
des bestehenden schweizerischen Behin-
dertengleichstellungsrechts. Die damit ver-
folgten Ziele waren nichts weniger, als ein 
Bewusstsein für das Thema «gleiche Rech-
te für Menschen mit Behinderungen» zu 
schaffen und das bestehende Diskriminie-
rungsverbot und die rechtliche Gleichstel-
lung zu stärken. Im Zentrum der Diskussion 

stand die Stärkung des selbstbestimmten 
Lebens und der gesellschaftlichen Teilhabe 
von Menschen mit einer Behinderung. Die 
BRK schien dafür das Mittel der Wahl zu 
sein (vgl. Wohlgensinger, 2014, S. 58ff.).

Bloss ein modisches Accessoire?

Die BRK wurde im deutschsprachigen Raum 
als Meilenstein der Behindertengleichstel-
lungspolitik gefeiert. Die hohen Erwartun-
gen schlugen sich in diversen Begriffs-Super-
lativen nieder. Von einem «epochalen Doku-
ment monumentaler Grösse» war die Rede 
(Wocken, 2010, S. 130), vom «Klangzauber», 
der die Richtung weisen soll (Wacker, 2011, 
S. 239) oder «Katalysator», welcher es er-
möglicht, stärker auf individuelle Problemla-
gen zu reagieren (Kahle, 2012, S. 149). Von 
Seiten der Heilpädagogik bestand die Hoff-
nung, die BRK möge ihre Wirkung entfalten 
und Chancen eröffnen, Diskussionen beflü-
geln und Druck ausüben, um nicht nur das 
veränderte Verständnis von Behinderung 
durchzusetzen, sondern auch Forderungen 
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nach Unterstützung zu bestärken (vgl. Wohl-
gensinger, 2014, S. 83). Tatsächlich ist es 
aufgrund der thematischen Breite der Kon-
vention einfach, sich als heilpädagogische 
Fachperson mit seinen Anliegen wiederzuer-
kennen: Sei es, wenn es ganz allgemein um 
das Verständnis von Behinderung geht, um 
Forderungen wie jene nach schulischer In-
klusion oder selbstbestimmtem Leben oder 
auch die Legitimation von Forschungsvorha-
ben, deren Inhalte in den einzelnen Artikeln 
der Konvention verortet werden können. 

Die blosse und manchmal auch voreilige 
Verknüpfung des eigenen Anliegens mit 
dem Konventionstext bringt allerdings die 
Gefahr mit sich, dass der Anschein entsteht, 
man wolle einem Trend nacheifern, sich die 
BRK als modisches Accessoire umhängen 
und dabei den eigentlichen Inhalt beim Al-
ten lassen. Dies, ohne weiter der Frage 
nachzugehen, was denn eine menschen-
rechtliche Orientierung für das eigene The-
ma bedeuten könnte. Eine ähnliche Gefahr 
für die Umsetzung der Konvention droht 
auch von staatlicher Seite: Die Feststellung, 
dass die bestehenden Ziele der Behinder-
tenpolitik und die gesetzlichen Regelungen 
der BRK entsprechen, sagt nichts darüber 
aus, ob die getroffenen Massnahmen und 
Leistungen auch genügen. Dies merkt Nick-
las-Faust (2011) in ihrem Kommentar zum 
ersten Staatenbericht Deutschlands an. Zu-
dem geht es oft nicht nur um die rechtliche 
Passung, sondern darüber hinaus um die 
konkrete Lebenssituation im Licht der BRK:

«Vor allem jedoch fehlt es an der Darstel-
lung, inwiefern die gesellschaftlichen Teil-
habechancen und Lebenslagen von Men-
schen mit Behinderungen in den verschie-
denen Lebensbereichen im Licht der BRK zu 
bewerten sind und verbesserungswürdig 
erscheinen» (Nicklas-Faust, 2011, S. 103).

Es gilt also, die Konvention zu nutzen 
und sich nach der Bedeutung der einzelnen 
Menschenrechte für die konkrete Lebenssi-
tuation von Menschen mit Behinderungen 
zu erkundigen. Es geht auch um die Frage, 
was notwendig ist, damit diese Rechte tat-
sächlich in Anspruch genommen werden 
können. Allerdings muss auch gesagt wer-
den, dass mit dem Bezug auf die BRK nicht 
automatisch alle Fronten geklärt sind. Gera-
de jene Artikel, welche mit den angespro-
chenen Forderungen nach schulischer In-
klusion oder selbstbestimmter Lebensfüh-
rung verknüpft werden, sind selbst nicht 
ganz frei von Widersprüchen. Folgende 
zwei Beispiele zeigen, dass die Ziele der 
BRK selbst nicht unmissverständlich klar 
sind: 
1. Der Bezug auf die Konvention schafft 

keine einheitlichen Pro- oder Kontra-Po-
sitionen, wie am Beispiel der Debatte er-
sichtlich ist, ob eine Ratifizierung der 
Konvention automatisch die Abschaf-
fung aller Sonderschulen bedeute. Ne-
ben den Befürwortern dieser Aussage 
gibt es eine Reihe von kritischen Stim-
men. So sind manche der Meinung, dass 
das «blosse» Vorhandensein eines inklu-
siven Angebotes schon genüge, um der 
Konvention Rechnung zu tragen. Oder 
man benutzt andere Argumente gegen 
die inklusive Beschulung, wie beispiels-
weise die (andernorts besseren) Förde-
rungsmöglichkeiten oder das Wohl und 
die Wünsche der Kinder und Eltern 
(Wohlgensinger, 2014, S. 95f.).

Gerade jene Artikel, welche schulische 
Inklusion oder selbstbestimmte 
Lebensführung fordern, sind nicht frei 
von Widersprüchen.
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2. Das Ziel «der unabhängigen Lebensfüh-
rung»1 ist bisher in keinem der Men-
schenrechtsverträge so explizit zur Gel-
tung gekommen wie in der BRK. Aller-
dings ist die «unabhängige Lebensfüh-
rung» scheinbar selbstredend mit dem
Bild des Menschen als grundsätzlich au-
tonomes Wesen verknüpft, was im Kon-
text von geistiger und psychischer Be-
hinderung eine verkürzte Sichtweise
darstellt und für manche BRK-Artikel zu
Erklärungsbedarf führt (siehe auch den
Artikel von Schriber und Wolfisberg in
dieser Zeitschrift).

Enge Schranken 

für die Heilpädagogik

Der Meinung von Bürli (2015), dass die Nor-
men der BRK nicht sakrosankt seien und 
man den tatsächlichen Vorgaben genau 
nachgehen sollte, um Potentiale und Her-
ausforderungen realisitisch einschätzen zu 
können, ist beizupflichten: «Analog zu an-
deren normativen Aussagen mit heil- / son-
derpädagogischem Bezug verläuft auch die 
Umsetzung der BRK nicht zwangsläufig, 
sondern sie muss bewusst und gezielt ge-
staltet werden» (Bürli, 2015, S. 55).

Welche Rolle will die Heilpädagogik im 
Gestaltungsprozess spielen? Laut Degener 
(2009) «besteht die grosse Gefahr wie üblich 
darin, sich dem Trend der Zeit anzuschlies-
sen, ohne sich ernsthaft mit dem Menschen-
rechtsmodell von Behinderung auseinander 
zu setzen. Es ist einfach, der Bundesregie-
rung die rote Karte zu zeigen, ohne sich um 
die Exklusionsmuster und -strukturen in den 
eigenen Reihen zu kümmern» (S. 283).

Wenn wir uns der Gewährleistung der Men-
schenrechte aller Menschen mit Behinde-
rung verschreiben, bedeutet das noch ein-
mal vermehrt, sich von Aspekten der Für-
sorglichkeit oder gar Fremdbestimmung zu 
verabschieden. Es gilt, den Blick auf die 
Möglichkeit der Umsetzung von Rechten zu 
lenken. Das bedeutet wiederum, dass der 
Fokus vermehrt auf Barrieren fällt – welche 
für das Verständnis von Behinderung eine 
zentrale Rolle spielen. Es geht vor allem da-
rum, bauliche, finanzielle, soziale, technolo-
gische, rechtliche und andere Hindernisse 
auszuräumen, welche es erschweren oder 
verunmöglichen, die eigenen Rechte wahr-
zunehmen. Die Aufgaben der Heilpädago-
gik befinden sich dann in relativ engen 
Schranken und haben Dienstleistungs- oder 
allenfalls Bildungscharakter. Im Auftrag von 
Menschen mit Behinderungen haben sie 
eventuell auch eine öffentliche Funktion, 
um auf die «Barrieren in den Köpfen, die 
ebenfalls zu den behindernden Faktoren ge-
hören» (Aichele, 2015, S. 90) einzuwirken.

Nun wäre es allerdings eine verkürzte Sicht-
weise, würde man behaupten, mit dem Ab-
bau von Barrieren allein sei es generell ge-
tan. Das mag vor allem für Menschen mit ei-
ner Körperbehinderung gelten. Bei Men-
schen mit einer kognitiven oder psychischen 
Beeinträchtigung genügt die Konzentration 
auf umweltbedingte Schwierigkeiten nicht 
immer. Genau hier greift die BRK zu kurz. Es 
ist dem Umstand Beachtung zu schenken, 
«dass das traditionelle Bild der Menschen-
rechte nicht für alle Gültigkeit besitzt und 
manche Menschen einen Unterstützungs-

1 Einer der Kritikpunkte der deutschen Übersetzung 

der Konvention betraf den Begriff des «indepen-

dently Living», was mit «unabhängiger Lebens-

führung» anstelle «selbstbestimmter Lebensfüh-

rung» übersetzt wurde.

Es gilt, den Blick auf die Möglichkeit 
der Umsetzung von Rechten zu lenken.
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bedarf aufweisen, wenn es darum geht, 
Rechte zu beanspruchen. Die Unterstützung 
kann sowohl in der Veränderung der Um-
welt bestehen (zum Beispiel wenn es darum 
geht, Inhalte verständlich zu formulieren 
oder Assistenz zur Verfügung zu stellen), 
aber auch eine befähigende oder wo nötig 
gar stellvertretende Funktion haben» 
(Wohlgensinger, 2014, S. 78).

Das bedeutet nicht, dass sich heilpädagogi-
sches Handeln nicht auf Selbstbestimmung 
sowie zugleich Chancengleichheit und Par-
tizipation als Zielperspektive ausrichten 
soll. Es gilt aber, den Umstand anzuerken-
nen, dass nicht alle Menschen in gleichem 
Umfang (oder zu jeder Zeit oder bezüglich 
jeder Sache) zu Autonomie und Selbstver-
antwortung fähig sind und daher das blos-
se Recht bezüglich Zugang oder Ausübung 
von Menschenrechten zu kurz greift. Ge-
fragt sind auch Fähigkeiten, ein Recht (in 
befriedigender Art und Weise) wahrzuneh-
men. Diese müssen bisweilen vermittelt 
werden. Stellvertretende Entscheidungen 
lassen sich schwer und nur in begründeten 
Ausnahmen mit der Ausrichtung an der BRK 
vereinbaren. Dies zeigte sich beispielsweise 
auch im Schattenbericht der deutschen 
BRK-Allianz, in dem im Zusammenhang mit 
Artikel 12 (Gleiche Anerkennung vor dem 
Recht) gefordert wurde, das Konzept der 
stellvertretenden Entscheidung («substitut-
ed decision making») durch die unterstütz-
te Entscheidung («supported decision ma-
king») zu ersetzen. Die damit verknüpfte 
Forderung ist, die Weiterentwicklung des 
deutschen Betreuungsrechts: «Menschen 

mit Behinderungen ist ohne Eingriff in ihr 
Selbstbestimmungsrecht Zugang zur unter-
stützten Entscheidung zu verschaffen» 
(BRK-Allianz, 2013, S. 26).

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass heilpädagogische Interven-
tionen mit der Anerkennung von Menschen 
mit Behinderungen als Rechtssubjekte nur 
schwer vereinbar sind. Profession und Dis-
ziplin müssen sich daher wohl auch die Fra-
ge gefallen lassen, inwiefern sie und ihr Sys-
tem der speziellen Hilfen, Wohn- und Ar-
beitseinrichtungen nicht auch selbst eine 
Barriere darstellen, wenn es darum geht, 
Menschenrechte zu gewährleisten (Wohl-
gensinger, 2014, S. 147).

Liefern, nicht lafern

Auch wenn der Inhalt der BRK zuweilen un-
terschiedlich interpretiert wird und auch 
wenn hinsichtlich deren Anwendung auf die 
Gruppe von Menschen mit einer geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigung noch 
ein ganzes Stück Arbeit geleistet werden 
muss: Menschenrechte können universelle 
Geltung beanspruchen und auf breite Ak-
zeptanz bauen. Sie sind «moralische Leit-
planke» und haben auch das Potential zum 
politischen Durchsetzungsinstrument. Sie 
erwecken einen Anspruch der Verbindlich-
keit und sind damit «eine verlässlichere, auf 
jeden Fall aber anschlussfähigere interindi-
viduelle Basis als normative sonderpädago-
gische Eigenkreationen» (Liesen, Wolfis-
berg & Wohlgensinger, 2012, S. 23).

Die Heilpädagogik ist in der Ermögli-
chung der Inanspruchnahme von (Men-
schen-)Rechten und damit von Selbstbe-
stimmung und Partizipation natürlich nicht 
nur potentielles Hindernis, sondern auch 
förderlicher Faktor. Beispielsweise dann, 
wenn es um die Inanspruchnahme von Hilfs-
mitteln, Assistenz- und Dolmetscherdiens-

Gefragt sind auch Fähigkeiten, 
ein Recht in befriedigender Art und 
Weise wahrzunehmen.
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ten oder um das Erlernen von behinderungs-
spezifischen Kompetenzen oder das Erhalten 
von Informationen in Leichter Sprache geht. 
Auch angepasste Bauten, Arbeitsplätze so-
wie Kommunikations- und Informationssys-
teme können in diesen Aufgabenbereich ge-
hören, genauso wie die Sensibilisierung und 
Aufklärung der verschiedenen Systeme und 
Dienstleister etc. Nun heisst es, sich die 
Grundlage, die sich durch die BRK bietet, zu 
eigen zu machen und etwas von der anfäng-
lich vorhandenen Starteuphorie am Leben 
zu erhalten. Gerade dies ist schwierig ge-
worden, wie der Nationalrat Christian Lohr 
(2015) feststellt: Die BRK sei zwar ratifiziert, 
aber er «[…] habe den Eindruck gewonnen, 
dass man sich der Dimension des ganzen 
Projekts zuvor gar nicht so richtig bewusst 
gewesen ist. Dabei war bereits im Vorfeld 
klar, dass es um ganz konkrete Grundhal-
tungen und Massnahmen zur verbesserten 
gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen 
mit Beeinträchtigungen gehen würde. Von 
theoretischen Ansätzen hiess es jetzt auf 
konkrete Ebenen zu wechseln und entspre-
chend rasch zu handeln. Oder um es ein we-
nig deutlicher zu formulieren: Es geht nicht 
mehr darum, was gewünscht wird, sondern 
was gemacht wird» (S. 4).

Den Worten müssen nun also Taten fol-
gen. Die BRK ist als Chance für die Heilpäd-
agogik zu verstehen: Sie eignet sich hervor-
ragend als normative Vorlage für die Refle-
xion von Profession und Disziplin sowie auch 
als Richtungsweiserin. Zugegebenermassen 
geht aus dem Konventionstext manchmal 
nicht mehr hervor als eben die Richtung, in 
welche die Reise gehen soll. Aufzuzeigen, 
welche Wege dabei eingeschlagen werden 
können, auch das gehört zu den Aufgaben 
einer Heilpädagogik, welche für die Men-
schenrechte von Menschen mit Behinderun-
gen einsteht.
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